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 Veröffentlicht am 28.04.2000

Norm

ABGB §1325 D2a

Rechtssatz

1) Auf die Zufälligkeit, ob der Geschädigte in seinem Beruf im Schädigungszeitpunkt gerade ganztags, halbtags oder

stundenweise beschäftigt (oder gerade arbeitslos) war, kommt es bei der Einschränkung des Verdienstentgangersatzes

auf die nach Berufsklassen und wirtschaftlicher Situation typische Vermögenseinbuße nicht an.

2) Soweit der Schädiger selbst (und nicht ein Dritter) unfallbedingt (mehr) Unterhalt geleistet hat, ist eine Anrechnung

auf den Verdienstentganganspruch möglich.
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